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Gänserndorf, am 3. Dezember 2020 
 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Achtklässlerinnen und Achtklässler! 
 
In diesem Schreiben möchten wir Sie über aktuelle Änderungen beim Ablauf der Reifeprü-
fung im Haupttermin des heurigen Schuljahrs 2020/21, die auch Ihr Kind betreffen werden, 
informieren. 
 

• Die Präsentation und die Diskussion der vorwissenschaftlichen Arbeiten finden frei-
willig unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. Geplanter Termin ist die 
Woche vor den Osterferien (22./23. März 2021) 
 

• Das Unterrichtsjahr für die 8. Klassen endet unverändert am 2. Mai 2021.  
 

• Der Beginn der standardisierten schriftlichen Klausurarbeiten wird vom 3. Mai 2021 
auf den 20. Mai 2021 nach hinten verschoben.  
 

• Zwischen dem Ende des Unterrichtsjahres am 2. Mai und dem Beginn der schriftli-
chen Reifeprüfung am 20. Mai findet ein zweiwöchiger Ergänzungsunterricht statt, in 
dem die Schülerinnen und Schüler intensiv auf die Prüfungen, die sie gewählt ha-
ben, vorbereitet werden. 
 

• Zusätzlich ist schon nach Weihnachten zusätzlicher „Förderunterricht“ für Matur-
aklassen im Ausmaß von zwei Wochenstunden pro Klasse geplant. 
 

• Die Anzahl der schriftlichen Klausurarbeiten wird nicht eingeschränkt. Die Arbeits-
zeit wird jedoch in jedem Fach um 60 Minuten verlängert. 
 

• Die Berücksichtigung der Jahresnote bzw. einer ermittelten Note bei der Festlegung 
der schriftlichen Gesamtnote wird beibehalten. Bei der schriftlichen Klausurarbeit 
muss dafür ein Schwellenwert von 30 Prozent erreicht werden. 
In der Unterrichtssprache (Deutsch) ist dafür die positive Beurteilung des Inhalts bei 
zumindest einem der beiden Schreibaufträge erforderlich.  
 

• Die standardisierten mündlichen Kompensationsprüfungen an allen höheren Schu-
len finden am 16. und 17. Juni 2021 statt. 
 

• Mündliche Prüfung: 

o Die mündlichen Teilprüfungen finden ab 7. Juni 2021 bis zum Beginn der 
Hauptferien (Sommerferien) statt, an unserer Schule voraussichtlich vom 14. 
bis 22. Juni 2021. 
 



 

o Die Themenbereiche der mündlichen Teilprüfungen werden eingeschränkt, 
wenn diese im Unterricht nicht ausreichend behandelt werden können. Die 
Reduktion darf maximal ein Drittel der ursprünglich vorgesehenen Themenbe-
reiche betragen. Die Bekanntgabe allenfalls gekürzter Themenbereiche er-
folgt vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres.  
 

o Die Berücksichtigung der Jahresnote bzw. einer ermittelten Note bei der 
Festlegung der mündlichen Gesamtnote wird beibehalten. 

 
 

 
Meine Lehrkräfte und ich werden alles daran setzen, um auch diesen Jahrgang, dessen letz-
ten eineinhalb Schuljahre von der Pandemie geprägt wurden und werden, so gut wie jeden 
anderen Maturajahrgang davor auf den Abschluss der Schullaufbahn am KLG und die danach 
folgende Reifeprüfung vorzubereiten! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Eva Zillinger 
(Direktorin) 
 
 
 
 
 
 
 
 


